
BV-Entgeltumwandlung

Muster-Betriebsvereinbarung: Entgeltumwandlung

Zwischen dem Arbeitgeber … (Name des Unternehmens) und dem Betriebsrat der … (Name des Unternehmens) wird folgende Betriebsvereinbarung zur Entgeltumwandlung geschlossen:

§ 1 Geltungsbereich
Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Arbeitnehmer der …(Name des Unternehmens). 

§ 2 Anspruch und Höhe der Entgeltumwandlung
Die Beschäftigten haben einen Anspruch gegen den Arbeitgeber, künftige Entgeltansprüche zugunsten einer Versorgungszusage zur Altersvorsorge umzuwandeln. Sie können verlangen, dass von ihren künftigen Entgeltansprüchen bis zu 4 % der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung zur betrieblichen Altersversorgung verwendet werden. 
Zwischen dem Arbeitgeber und den jeweiligen Beschäftigten kann auf freiwilliger Basis vereinbart werden, dass mehr als 4 % der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung umgewandelt werden.

§ 3 Umwandelbare Entgeltbestandteile
Auf Verlangen der Beschäftigten können folgende Entgeltbestandteile umgewandelt werden:
· Sonderzahlungen bzw. Teil eines 13. Monatseinkommens,
· Urlaubsgeld,
· vermögenswirksame Leistungen oder
· sonstige Entgeltbestandteile (z. B. Mitarbeitervergütung, Zuschläge, Zulagen)

§ 4 Fälligkeit des umzuwandelnden Entgelts
Das umzuwandelnde Entgelt wird als Einmalbetrag behandelt. Es wird am 30.6. des jeweiligen Jahres fällig und vom Arbeitgeber an die Versorgungseinrichtung überwiesen.

§ 5 Antrag
Die Beschäftigten müssen ihren Anspruch spätestens 2 Wochen vor dem 1. des Monats, zu dem die Vereinbarung in Kraft treten soll, geltend gemacht haben.
Die Beschäftigten sind an ihre jeweilige Entscheidung zur Entgeltumwandlung für 12 Monate gebunden. Die Bindung endet früher, wenn sich ihre persönlichen Lebens- und Einkommensverhältnisse wesentlich ändern (z. B. Heirat, Scheidung, Geburt von Kindern oder Teilzeitarbeit).

§ 6 Durchführungswege
Die Altersversorgung wird durchgeführt über das Versorgungswerk … in den Durchführungswegen
· Pensionskasse, 
· Pensionsfonds,
· Direktversicherung.

Die Beschäftigten können den Durchführungsweg selbst auswählen.
Es ist zu gewährleisten, dass im Rahmen der angebotenen Durchführungswege sowohl die geförderte als auch die nicht geförderte Entgeltumwandlung möglich ist.

§ 7 Geförderte und nicht geförderte Entgeltumwandlung
Die jeweiligen Beschäftigten können in jedem Fall entscheiden, ob und jeweils in welcher Höhe sie die Entgeltansprüche – gefördert oder nicht gefördert – umwandeln wollen. 
Der Arbeitgeber stockt den Umwandlungsbetrag der Beschäftigten um … % auf.

§ 8 Versorgungsleistungen
Es werden Versorgungsleistungen wegen des Alters, einer Erwerbsminderung und an die Hinterbliebenen (Witwe, Witwer, Waisen) erbracht.

§ 9 Insolvenzsicherung
Soweit bei Durchführung über einen insolvenzsicherungspflichtigen Durchführungsweg die Ansprüche und Anwartschaften nicht gesetzlich gegen Insolvenz gesichert sind, nimmt der Arbeitgeber eine Insolvenzsicherung vor, und zwar durch ...

§ 10 Information 
Der Arbeitgeber stellt sicher, dass die Beschäftigten jährlich über den Stand ihrer Anwartschaften und die erzielten Überschüsse durch die Versorgungseinrichtung schriftlich informiert werden.

§ 11 Inkrafttreten, Laufzeit, Kündigung
Die Betriebsvereinbarung tritt am … in Kraft. Sie kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende, erstmals zum 31.12.2026, gekündigt werden. Die Vereinbarung wirkt in diesem Fall bis zum Abschluss einer neuen Betriebsvereinbarung zu diesem Thema nach. 
Die Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

§ 12 Salvatorische Klausel
Sind einzelne Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung unwirksam, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.
Im Fall der Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen werden die Parteien unmittelbar Verhandlungen aufnehmen, um eine der unwirksamen Regelungen möglichst nahekommende Ersatzregelung zu treffen.

Ort, Datum, Unterschriften


